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Einleitung 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Landwi rtschaftsgesetzes 1976, BGB 1. Nr. 299, hat das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft der Bundesregierung bis zum 

15. September eines jeden Jahres über die Feststellungen gemäß den §§ 7 und 

8 und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten zu berichten. 

Diesen Auft�ag gemäß hat das Bundesmi n isteri um für Land- und Forstwi rt­

schaft den "Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1982" 

am 13. September 1983 der Bundesregierung vorgelegt. 

Die Bundesregierung legt nunmehr aufgrund ihres Beschlusses vom 

4. Oktober 1983 dem Nationalrat gemäß § 9 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes 

1976 den "Bericht über die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft" vor, der 

auch die Maßnahmen enthält, die die Bundesregierung zur Erreichnung der im 

§ 2 des Landwirtschaftsgesetzes 1976 genannten Ziele für notwendig erachtet. 

Zusammengefaßte Ergebnisse aus dem Lagebericht 1982 

Der Beitrag der Land- und Forstwi rtschaft zum Brutto- In 1 andsprodukt war 

bei abgeschwächt rückläufiger Zahl an Arbeitskräften laut vorläufigen 

Ergebn i ssen der vo 1 kswi rtschaft 1 i chen Ges amtrechnung 1982 um 1 % höher, der 

Beitrag zum Volkseinkommen um 0,6 % geringer. Die Endproduktion der 

Landwirtschaft stieg 1982 um 7,6 %, jene aus der Forstwirtschaft sank um 

19,1 %. Di e Deckungsquote des agrarischen Außenhandel s errei chte 1982 mit 

51,7 % den bisher höchsten Wert. Der Preis-Index der Betriebseinnahmen ging 

um 2,3 % zurück, jener der Gesamtausgaben stieg um 4,3 %. 

Die Ergebnisse der freiwi 11 ig buchführenden Haupterwerbsbetriebe wiesen 

1982 beim Landwirtschaftlichen Einkommen je Arbeitskraft in erster Linie 

durch die ausgezeichneten Erträge in der pflanzlichen Produktion eine Ver­

besserung um 7 % auf. Das Landwirtschaftliche Einkommen einschließlich 

öffentlicher Zuschüsse stieg um ebenfalls 7 % auf 107. 789 S. Seit 1970 hat 

sich das Landwirtschaftliche Einkommen inklusive öffentlicher Zuschüsse 

nominell um jährlich durchschnittlich 10,2 % (real 3, 7 %) verbessert. 

Infolge der ausgezeichneten Ergebnisse der pflanzlichen Produktion wiesen 

vor allem bodennutzungsstarke Betriebe hohe Einkommensverbesserungen auf. 

Dagegen war die Entwicklung in Betrieben mit überwiegend tierischer und 

forstlicher Produktion gedämpft oder war mit Einkommensrückgängen verbunden. 

Das Gesamteinkommen je GFAK stieg um 7 % auf 131.742 S. Der Lebensstandard, 

d.h. der Verbrauch, nahm um 5 % zu. 

III-26 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 26

www.parlament.gv.at



- 2 -

Die Ertragslage im Bergbauerngebiet verschlechterte sich 1982 nach Verbes­

serungen in den letzten Jahren, und zwar beim Landwirtschaftlichen Einkommen 

um 6 %, beim Landwirtschaftlichen Einkommen inklusive öffentlicher Zuschüsse 

um 5 %. Hiebei verzeichneten die Bergbauernbetriebe im Alpengebiet und im 

Wald- und Mühlviertel etwa gleich hohe Rückgänge. Positiv wirkten sich vor 

allem die Erträge aus der Rinderwirtschaft und der Milchproduktion, negativ 

insbesondere jene aus dem Wald a�s. 

Bei den Spezialbetrieben waren 1982 die Einkommensverhältnisse unter­

schiedlich. Die Einkommen der Weinbauspezialbetriebe waren nicht zuletzt 

wegen guter Weinpreise sehr zufriedenstellend. Innerhalb der 

Gartenbaubetriebe waren für die Gemüsebaubetriebe Einkommensrückgänge 

festzustellen, die Ertragslage der Blumenbaubetriebe war fast ähnlich jener 

des Vorjahres. Die Einkommenssituation der Betriebe mit verstärktem Obstbau 

war ebenfalls gegenüber 1981 kaum verändert. Die Betriebe mit verstärktem 

Marktfruchtbau verzeichneten sehr starke Einkommenszuwächse. In Betrieben 

mi t domi nierender Mi 1 chwi rtschaft und Legehennenhaltung wurden höhere 

Einkommen und in Betrieben mit verstärkter Schweinehaltung sowie in 

waldstarken Betrieben niedrigere Einkommen als im Vorjahr festgestellt. Die 

Einkommenslage von Betrieben mit verstärktem Fremdenverkehr blieb 1982 

gegenüber 1981 ziemlich unverändert. 

Die buchführenden Nebenerwerbsbetriebe erzielten 1982 ein um 11 % höheres 

Gesamteinkommen je GFAK als 1981. Es liegt um 5 % über jenem der Haupter­

werbsbetriebe. Das Landwirtschaftliche Einkommen inklusive öffentlicher 

Zuschüsse stieg infolge einer ausgezeichneten Entwicklung des Rohertrages um 

28 %, liegt aber weiterhin wesentlich unter jenem der Haupterwerbsbetriebe. 

Im Sinn der Zielsetzungen des Landwirtschaftsgesetzes werden auch in Hin­

kunft Maßnahmen des Grünen Planes vor allem zur Verbesserung der Infra-, 

Produktions- und Betriebsstruktur notwendig sein. Sie werden insbesondere 

auf eine weitere Intensivierung der überbetrieblichen Zusammenarbeit, die 

Rationalisiel'LJng der Betri.'be, die verstärkte Anpassung der Produktion an 

die in- und ausländische Markt- und Nachfrageentwicklung sowie auf 

strukturelle Änderungen und auf eine Erhöhung der Direktzuschüsse zu richten 

sein. Die regional differenzierte Förderungspolitik im Wege des 

Bergbauernsonderprogrammes und der Grenzlandsonderprogramme wird 

fortzuführen sein. Die finanzielle Dotierung des Bergbauernsonderprogrammes 

ist auch im Hinbl ick auf die Bedeutung der bergbäuerl ichen Tätigkeit zur 

Pflege und Gestaltung der Kulturlandschaft von wesentlicher Bedeutung. 
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Finanzielle Erfordernisse für die in Aussicht 

genommenen Maßnahmen 1984 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie zur weiteren 

Rat i ona 1 i s i erung der Betr i ebe, zur Hebung des Einkommens der in der Land­

und Forstwirtschaft Tätigen, zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

ländlichen Raumes sowie zur bestmöglichen Versorgung mit Nahrungsmitteln 

wird unter Berücksichtigung der Empfehlung�n für Förderungsschwerpunkte (§ 7 

Abs. 5 des Landwirtschaftsgesetzes) der Kommission gemäß § 7 Abs. 2 des 

Landwirtschaftsgesetzes vorgeschlagen, die Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 2 

des Landwirtschaftsgesetzes wie folgt zu dotieren: 

Bundesbeiträge 

M a ß  n a h  m e n in Millionen Schilling 

VERBESSERUNG DER PRODUKT IONSGRUNDLAGEN 

1. Produktivitätsverbesserung in der 
pflanzlichen Produktion • . • • • . . • • • . • . . . . • . • • . • . • . • •  

2. Produktivitätsverbesserung der Viehwirtschaft . . . • •  

3. Landwirtschaftliche Geländekorrekturen • • • • . • . . . • . •  

4. Technische Rationalisierung • . . • • • • • • . . . . • • • • • • • . • •  

5. Landwirtschaftlicher Wasserbau • • • • • • . • • • • • • • . . . . • .  

6. Forstliche Maßnahmen • • • • • • • • • • . . . . . . . . • • • • • • • • • . • •  

7. Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung . . • • • •  

8. Förderung der Erholungswirkung des Waldes . . . . • • • • •  

9. Bundeszuschuß zur Waldbrandversicherung • • • • . . . . . • .  

VERBESS ERUNG DER STRUKTUR UND BETRIEBSW IRTSCHAFT 

10. Landwirtschaftliche Regionalförderung . . . . • . • . . • . • .  

11. Verkehrserschließung ländlicher Gebiete . • . . . . . . . . .  

12. Forstliche Bringungsan lagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  

13. Telefonanschlüsse und El�ktrifizierung ländlicher 
Gebiete .......................................... . 

14. Agrarische Operationen . • . • . • • • . . . . • . . . . . . • . • • • . . • .  

15. Siedlungswesen ................................... . 

16. Besitzstrukturfonds 

Zwi schensumme . . • . • . • • . • . . • . .  

51,667 

33,583 

1,900 

9,839 

23,236 

14,802 

2,104 

1,805 

2,636 

25,912 

95,310 

7,670 

3,705 

23,069 

3,920 

3,059 

304,217 
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zinsbegünstige 

Bundesbeiträge Kredite 

M a ß  n a h  m e n in Millionen Schilling 

Übertrag ............................................. . 

ABSATZ- UND VERWERTUNGSMASSNAHMEN 

17. Verbesserung der Marktstruktur 

18. Maßnahmen für Werbung und Markterschließung 

FORSCHUNGS- UND BERATUNGSWESEN 

19. Forschungs- und Versuchswesen 

20. Beratungswesen ................................... . 

SOZ IALPOL IT ISCHE MASSNAHMEN 

21. Landarbeiterwohnungen . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • • . • . . . . .  

22. österreichische Bauernhilfe 

KREDITPOLIT ISCHE MASSNAHMEN 

23. Zinsenzuschüsse (für AlK, ASK und Sonstige) ...... . 

�g��ri����!i!iQ���r�2i!� ......................... . 

�g����Q�g�r:_��g_�Q��!ig�_�r�gi!� 

GRENZLANDSONDERPROGRAMME 

24. Grenzlandsonderprogramme . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  

(deren Dotierung ist mit insgesamt 100 Millionen 
Schilling im Förderungsansatz "Verbesserung der 
Struktur und Betriebswirtschaftll enthal ten.) 

304,217 

0,002 

9,003 

11,537 

94,556 

35,000 

4,000 

640,026 

Summe . • . . . . . . . . . . . • . . .  1. 098,341 

BERGBAUERNSONDERPROGRAMM 

25. Bergbauernsonderprogramm 1.040,000 

Insgesamt . . . . . . . . . . . .  2.138,341 

2.500,000 

200,000 

2.700,000 

2.700,000 

Weiters sind für den Grünen Plan aus dem Konjunkturausgleichsvoranschlag vorge­

sehen: 

Titel Stabilisierungsquote Konkunkturbelebungsquote Summe 

Mil lionen Schilling 

602 32,500 32,500 65,000 

603 52,500 46,500 99,000 

Summe 85,000 79,000 164,000 
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Erläuterungen zu den in Aussicht genommenen Maßnahmen 

Im Sinn der Zielsetzungen des Landwirtschaftsgesetzes und der Regierungser­

klärung 1983 mißt die Bundesregierung einer leistungsfähigen und wirtschaft­

lich gesunden Landwirtschaft größte Bedeutung zu. Der technische Fort­

schritt, die steigende Produktion sowie die überschußsituation auf den 

Agrarmärkten haben aber dazu geführt, daß sich die Einkommen je nach 

Betriebsgröße und Standort unterschiedliche entwickelten. Insbesondere in 

den Betrieben, die in von der Natur benachteiligten Gebieten liegen, sind 

die Einkommen weniger zufriedenstellend. Die Agrarpolitik der 

Bundesregierung sieht daher vor, der Bergbauern- und Grenzlandförderung 

sowie der Verbesserung der Infrastruktur besonderen Vorrang zu geben und die 

kleineren Betriebe verstärkt zu fördern. Hiebei hat sich die Förderung auf 

alle Erwerbsarten (Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe) zu erstrecken. 

Um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden und den regionalen und betriebs­

spezifischen Notwendigkeiten entsprechen zu können, sind für die nachste­

henden Schwerpunktmaßnahmen im Interesse ei ner Konzentrat i on und bes tmög­

lichen Effizienz der Mittel folgende Grundsätze für eine differenzierte 

Förderungspolitik festzuhalten: 

Eine Förderung von Einzelbetrieben (Einzelrnaßnahmen) durch Beihilfen wird 

in der Regel auf die Betriebe des Bergbauerngebietes und anderer entsied­

lungsgefährdeter Gebiete (z.B. Ostgrenzgebiete) zu beschränken sein. Die 

Förderung von Gemei nschaftsmaßnahmen und -ei nri chtungen hat im Weg von Bei­

hilfen allen sozioökonomischen Erwerbsarten im gesamten Bundesgebiet zugute 

zu kommen. 

Die Leistung von Zinsenzuschüssen für Investitionsdarlehen ist vor allem 

auf jene Anschaffungen zu konzentrieren, die besonders zur Rationalisierung 

der Einzelbetriebe, zur Hebung des Einkommens und Lebensstandards der in der 

Land- und Forstwirtschaft Tätigen beitragen sowie der räuml ichen Funktion 

und dem natürlichen St.andort des jeweiligen sozioökonomischen Betriebstyps 

entsprechen. Zinsverbilligte Kredite für die Errichtung und den Um- bzw. 

Ausbau von Wohngebäuden sind erst nach Ausschöpfung der Mögl ichkeiten der 

allgemeinen Wohnbauförderung und des Wohnungsverbesserungsgesetzes in 

Betracht zu ziehen. Diese Kredite haben auch zur Anschaffung von Maschinen 

in Maschinenringen (durch Maschinenringmitglieder) und unter Einhaltung der 

richtlinienmäßig festgelegten Mindesteinsatzgrenzen durch Betriebe im Berg­

bauerngebi et und in anderen Prob 1 emgebi eten Vorrang. AlK für 
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Invest it ionen zur Verbesserung der Marktstruktur sind nur auf jene Betrjebe 

zu beschränken, d ie m it der Vermarktung von besonders pre isempfindl ichen 

Agrarprodukten befaßt sind oder be i denen es s ich um kap ita 1 schwache Neu­

gründungen handelt. 

VERBESSERUNG DER PRODUKTIONSGRUNDLAGEN 

1. Produkt iv itätsverbes�erung in der pflanzl ichen Produkt ion 

D ie Maßnahmen zur Verbesserung der Produkt iv ität in der pflanzl ichen Pro­

duktion betreffen d ie Sparten Pflanzen- und Futterbau sow ie d ie Spez ial­

kulturen Obst-, Garten- und We inbau, d ie Sonderkulturen und d ie Sparte 

Pfl anzenschutz. 

M it d i  esen Maßnahmen so 11 der Wettbewerbsfäh i gke it der he imi schen Land­

w irtschaft durch d ie Verbesserung der Qual ität ihrer Erzeugn isse und d ie Er­

höhung der Produkt iv ität ges ichert werden, sodaß d ie gebotenen Marktchancen 

auf den Inlands- sow ie auf den Export-Märkten besser wahrgenommen werden 

können. Schwerpunktmäß ig sollen d ie Maßnahmen insbesondere umfassen: 

Verbesserung der Produkt ionsgrundlagen durch Rat ional is ierung, 
Verbesserung der Produkt ionsstruktur und der Wachstumsbed ingungen be i 
gl e i  chze it i ger Beachtung der Ernährungss i cherung; durch Versuche so 11 en 
insbesondere auf dem Öl- und E iwe ißsektor d ie Arten- und Sortene ignung, 
das Ertragspotent ial und d ie Verwertungse ignung geklärt werden. 

S icherung der Versorgung der Landw irtschaft m it hochwert igem Saat- und 
Pflanzgut be i gle ichze it iger Reduz ierung der Importabhäng igke it. 

Schutz der landw irtschaftl ichen Kulturen und Vorratslager vor 
Schadens erregern sow ie vor produkt ionsschäd igenden Nature inflüssen. 

Erz ielung we iterer Fortschritte in der Lagerung, Haltbarmachung .und 
Konserv ierung pflanzl icher Produkte, insbesondere für d ie 
innerbetr iebl iche Verwertung. 

Durchführung entsprechender spez ifischer Maßnahmen zur S icherung des 
Anbaues von förderungswürd igen Kulturen (z. B. Raps und Pferdebohnen) 
bzw. Sonderkulturen (z. B. Tabak und andere Produkt ionsalternat iven) . 

Furderung der Bildung aller gee igneten Formen überbetr iebl icher 
Zusammenschlüsse in der pflanzlichen Produkt ion (z. B. 
Erzeugergeme inschaften). 

Be i der Real is ierung d ieser Maßnahmen werden in verstärktem Umfang d ie Er­

fordern isse e ines akt iven Umweltschutzes zu beachten se in. D ies bez ieht sich 

insbesondere auf d ie Forc ierung integr ierter Produkt ionssysteme. 
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2. Produktivitätsverbesserung der Viehwirtschaft 

Zur Verbesserung der 

züchterische Maßnahmen 

Produkt i vität in 

sowie zeitgemäße 

der Viehwirtschaft 

Produktionsmethoden 

dienen 

unter 

Berücksichtigung einer 

einer entsprechenden 

Veredelungswirtschaft. 

arbe its te il i gen 

Vermarktung und 

Erzeugung. 

Verwertung 

Sie sind zusammen 

die Grundpfeiler 

mit 

der 

Die Versorgung der Landwirtschaft mit genetisch hochwertigem Zuchtmaterial 

ist eine wesentliche Voraussetzung zur Verbesserung der tierischen Produk­

tion im Inland sowie zur Sicherung des Zuchtviehexportes. 

Zur optimalen Ausschöpfung wirtschaftlich wichtiger genetischer Anlagen 

liefern die Leistungsprüfungen jene Unterlagen, die für die Zuchtwahl in 

allen Tiersparten von wesentlicher Bedeutung sind. Für die Auswertung der 

Ergebnisse der Leistungskontrolle hat sich die elektronische 

Datenverarbeitung als zweckmäßig erwiesen. Die gewonnenen Ergebnisse liefern 

die Grundlagen für die Zuchtplanung und geben geleichzeitig auch betriebs­

und marktwirtschaftliche Aufschlüsse. Außerdem sind die Leistungsprüfungen -

abgesehen von der primären züchterischen Zielsetzung - überaus wertvoll für 

die Beratung und für die gesamte Tierproduktion. Die hohen Kosten der 

Leistungsprüfung übersteigen die Wirtschaftskraft der einzelnen Züchter, 

sodaß Zuschüsse geleistet werden müssen. Obwohl hiefür primär die 

Bundesländer zuständig sind, werden auch seitens des Bundes Beiträge zur 

Verfügung gestellt. 

Im einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Durchführung der Milchleistungskontrolle (derzeit sind 297. 421 Kühe in 
33.628 Betrieben mit einer Durchschnittsleistung von 4. 593 kg Milch mit 
4,07 % Fett und 3,22 % Eiweiß erfaßt; das sind 30,6 % des 
Gesamtkuhbestands), um mit der Ausdehnung die Zuchtbasis zu erweitern. Die 
Berücksichtigung der anderen Inhaltsstoffe der Milch (neben Fett auch 
Eiweiß) gewinnt für die Rinderzucht international an Bedeutung. 

Ausweitung der künstlichen Besamung der Rinder (derzeit werden im 
gesamtösterreichischen Durchschnitt rund 68,5 % der belegfähigen Rinder 
künstlich besamt) , um einerseits eine erfolgversprechende Selektion der 
Stiere zu erreichen und anderseits für die rasche Verbreitung der 
positiven Erbanlagen zu sorgen. Mit Hilfe des Embryotransfers können die 
wertvollen Eigenschaften rascher verbreitet werden. Zunehmende Anwendung 
findet die künstliche Besamung auch in der Schweinezucht. 

Ausgestaltung der stationären Leistungsprüfung für Rinder und Schweine, 
Ausbau der Eber-Eigenleistungsprüfung sowie Weiterführung der 
Kreuzungszuchtprogramme bei Schweinen und Schafen. 

Maßnahmen zur leistungsmäßigen Verbesserung; Anpassung der Zuchtziele an die 
neuen Erfordernisse in der Pferdehaltung. 
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Ausbau des Leistungsprüfwesens in den Kleintierzuchtsparten. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Rohmilchqualität (Beratung, Hygiene, Kühlung) 
und der Eutergesundheit (Durchführung des Hygieneprogrammes, Zellzählung 
und bakteriologische Untersuchung bei der Milch, Melkanlagenkontrolle) . 
Ausbau der Untersuchungsmöglichkeiten der Rohmilch im Hinblick auf die 
Qualität sowie die milchwirtschaftliche Hofberatung. 

Koordinierung der viehwirtschaftlichen Beratung unter Berücksichtigung der 
Leistungs (Qualitäts)kontrolle und der Fütterungsberatung, insbesondere im 
Hinblick auf die wirtschaftseigene Futterbasis. 

Unterstützung der Erzeugung von Alternativprodukten anstelle von Milch (z. B. 
Einstellerproduktion über die Mutterkuhhaltung, Mastlämmererzeugung) . 

Die Mittel des Grünen Planes stehen daher zur Finanzierung und Weiterent­

wi ck 1 ung der züchteri schen Maßnahmen und Ei nri chtungen der Lei stungsprüfung 

und Fütterungsberatung und der hiezu notwendigen Einrichtungen für Maßnahmen 

zur Verbesserung der Rohmil chqua 1 ität sowi e zum Ausbau der küns tl i chen Be­

samung und zur Gewährung von Prämi en bei alternat i ven Erzeugungszwei gen zur 

Verfügung. 

3. Landwirtschaftliche Geländekorrekturen 

Mit dieser Maßnahme soll durch die Beseitigung von Geländehindernissen auf 

1 andwi rtschaft 1 ich genutzten Fl ächen di e Arbeitswi rtschaft erl ei chtert und 

insbesondere die Unfallgefahr mit Landmaschinen und Traktoren herabgesetzt 

werden. Die nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung bereinigter Flächen hat 

auf Dauer gewährl ei stet zu sei n. Di e Maßnahmen erfo 1 gen unter Bedachtnahme 

auf die Interessen des Landschafts- und Naturschutzes. 

Im einzelnen sind folgende Geländekorrekturen vorgesehen: 

Planierung mit Hilfe von schweren Planierraupen zum Zweck der Beseitigung 
von aufzulassenden Feld- und Hohlwegen, Gräben, Böschungen, sonstigen 
Geländehindernissen (einschließlich Umbruchsarbeiten) , insbesondere im Zug 
von Zusammenlegungsverfahren, um eine optimale Flureinteilung zu erhalten; 

Entfernung von Geländehindernissen und Gefahrenstellen auf landwirtschaft­
lichen Kultu'flächen, um den Einsatz moderner Landmaschinen sowie die 
Anwendung neu�r Arbeitsverfahren zu ermöglichen, unter größtmöglicher 
Wahrung des Landschaftsbildes. 

Bei den zunehmend im hügeligen Gelände vorzunehmenden Grundstückszusammen­

legungen werden die Arbeiten von Jahr zu Jahr technisch schwieriger und 

finanziell aufwendiger. Die landwirtschaftlichen Geländekorrekturen schaffen 

erst die Voraussetzung für den Erfolg dieser Strukturmaßnahme. 
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Dasselbe gilt dort, wo erst die Entfernung von Geländehindernissen in den 

landwirtschaftlichen Nutzflächen den einzelnen Betrieben eine moderne 

Mechanisierung ermöglicht. 

4. Technische Rationalisierung 

Im Rahmen dieser Maßnahmen wird die Abhaltung landtechnischer Kurse und 

die Tätigkeit der Maschinenringe gefördert. 

Die Abhaltung von Maschinenpflege- und -bedienungskursen, von Schweiß-, 

handwerlichen Selbsthilfe- und Traktorfahr-Kursen sowie von Bau-Selbsthilfe­

kursen gewährleistet die Weiterbildung der bäuerlichen Jugend und interes­

sierter Landwirte. Eine zeitgemäße technische Fortbildung soll die Landwirte 

befähigen, einfache, jedoch arbeitsaufwendige Reparaturen an Landmaschinen 

selbst vorzunehmen und das technische Inventar besser instandzuhalten. 

Jährlich werden in rund 380 landtechnischen Kursen etwa 7. 000 Landwirte 

geschult. Mit mobilen Prüf- und Testeinrichtungen werden darüberhinaus jähr­

lich rund 1.500 Traktoren und andere Landmaschinen (Pflanzenschutzgeräte, 

Melkmaschinen) auf Funktion, Verkehrssicherheit etc. geprüft und getestet. 

Die überbetriebliche Verwendung der Landmaschinen gewinnt zunehmend an 

Bedeutung, wobei sich die Maschinenringe als bäuerliche Selbsthilfeein­

richtung besonders bewähren. Ende 1982 gab es in österreich 

226 Maschinenringe (davon 61 mit hauptberuflichen Geschäftsführern) mit 

35. 000 Mitgliedern. Zur Förderung der Maschinenringe stehen 1983 rund 

8,4 Millionen Schilling zur Verfügung. Mit dieser überbetrieblichen 

Organisation wird den bäuerlichen Betrieben die Möglichkeit gegeben, durch 

Kos tensenkung ei ne Einkommenserhöhung zu errei chen. Di e Gründung von 

Maschinenringen und die Mitbetreuung der Betriebshilfe erfordern viel 

Initiative, weshalb der weitere Ausbau von Maschinenringen wirksam zu 

unterstützen ist. 

�. Landwirtschaftlicher Wasserbau 

Der landwirtschaftliche Wasserbau umfaßt die Verbesserung der Produktions­

grund 1 agen durch die Anpassung der Boden- und Wasserverhä ltn i sse 1 andwi rt­

schaft 1 ich genutzter Flächen an moderne Formen der 8ewi rtschaftung. Di es 

geschieht sowohl durch den Ausgleich von zeitweiligem Wassermangel in Form 

der Bewässerung als auch durch die Beseitigung des überschüssigen, die 
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maschinelle, arbeitsparende Bewirtschaftung erheblich störenden Boden­

wassers. Betriebswirtschaftlich vordringlich sind hiebei die Kleinmeliora­

tionen im Bergbauerngebiet und im Grenzland. Vielfach schaffen landwirt­

schaft 1 i che Wasserbauten unter Berücks; cht i gung öko 1 ogi scher Zusammenhänge 

erst die Voraussetzung für den Erfolg strukturpolitischer Maßnahmen. Bei 

Grundzusammenlegungen und für den rationellen Einsatz moderner Landmaschinen 

ist die Regelung des Bodenwasserhaushaltes von besonderer Bedeutung. Die 

Regu1 ierung kleiner Gewässer dient der Ordnung der Wasserverhältnisse zum 

Schutz des 1 änd1 i chen Raumes. Im rutschgefährdeten Berg- und Hüge 11 and sind 

Sicherungsmaßnahmen durch Entwässerung der G 1 eitsch i chten zur Erhaltung der 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude aber auch der Betriebsflächen notwendig. 

Verbesserte Produktionsgrundlagen wirken besitzfestigend und tragen zur 

Erhaltung der Landschaft bei. 

Zu den Kosten der Entwässerung können nach dem Wasserbautenförderungs­

gesetz Bundesbeiträge bis zu 30 bzw. 40 % ( in Ausnahmefällen 45 %) geleistet 

werden, wenn das Bundesland einen mindestens gleich hohen Beitrag bewilligt. 

Da die Interessenten oft nicht in der Lage sind, den auf sie entfallenden 

Kostenanteil schon während der Bauführung zu leisten, ist außerdem die 

Bereitstellung zinsverbilligter Kredite ( Agrarinvestitionskredite ) möglich. 

6. Forstliche Maßnahmen 

Unter diesem Titel werden u.a. Maßnahmen, wie sie das Forstgesetz 1975, 

BGB1. Nr. 440, im Abschnitt X ( Förderung ) vorsieht, weitergeführt. 

Schwerpunkte der Maßnahmen sind di e Neuaufforstung von 1 andwi rtschaft­

lichen Grenzertragsböden und die Wiederaufforstung von Schadensflächen sowie 

Bestandesumbauten. 

Die forstlichen Maßnahmen zielen auf die Verbesserung der Nutzwirkung des 

'..Ja1des hin, verbunden mit einer wirtschaft1 ichen Stärkung der bäuer1 ichen 

Betriebe. Besondes wichtig sind diese Maßnahmen in den Berggebieten, die 

einen reSiona1en Schwerpunkt dieser Förderungsmaßnahmen darstellen, da 

gerade die Selbsthilfe der bäuerlichen Betriebe in den Gebirgsregionen durch 

die Förderung der Forstwirtschaft, die auf eine Produktivitätserhöhung und 

Einkommensverbesserung ausgerichtet ist, sehr wirksam gestärkt werden kann. 

Der andere Schwerpunkt der forstlichen Förderung liegt in den unterbe­

waldeten Gebieten österreichs außerhalb des Berggebietes. 
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Zur Erreichung der angeführten Ziele sind außerdem Aufklärungs-, Ausbil­

dungs- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich. 1982 fanden erstmals in den 

forstlichen Ausbildungsstätten Ort bei Gmunden und Ossi ach kostenlose 

Forstkurse für Bergbauern statt, die gut angenommen wurden. 

Weiters so 11 durch gee i gnete Förderungsmaßnahmen ei ne vermehrte Hol zver­

wendung im Bereich der Wirtschaft erreicht werden. Eine gezielte Marktpflege 

und der systematische Aufbau von Vermarktungseinrichtungen sollen der 

Erlössicherung für die vielen Besitzer von Kleinwald wie auch der 

Aufrechterhaltung der Stellung österreichs als Exportland dienen. 

Zur Sicherung gesunder und leistungsfähiger Waldbestände sind auch Maß­

nahmen im Rahmen des Forstschutzes notwendig. 

7. Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung 

Eine der vorrangigen Aufgaben der Forstpolitik ist die Erhaltung und Ver­

besserung der Schutzwi rkung des Wa 1 des. Es ist daher notwend i g, daß der 

SChutzwaldgürtel im Hochgebirge verjüngt und gestärkt wird, wobei der Auf­

schließung des Schutzwaldes besondere Bedeutung zukommt (Die Fläche des 

Schutzwaldes in und außer Ertrag beträgt rund 800. 000 ha) . Im Rahmen dieser 

Sanierungsmaßnahmen werden außerdem Aufschließungsarbeiten notwendig sein; 

auch sind die Kulturen über Jahre hindurch zu sichern. Die Durchführung der 

Maßnahmen erfolgt ausschließlich in Form von Regionalprojekten wobei die 

Förderungsschwerpunkte in Tirol, Kärnten und Salzburg liegen. 

Die positiven Auswirkungen dieser Aufforstung liegen im Interesse der 

bäuerlichen Waldbesitzer, dienen aber im Hinblick auf die Verbesserung der 

Schutzwirkung auch allen in diesen Gebieten lebenden und erholungsuchenden 

Menschen. 

8. Förderung der Erholungswirkung des Waldes 

Ein weiteres Förderungsziel nach dem Forstgesetz 1975 ist die Förderung 

der Erholunsswirkung des Waldes. Gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften 

ist u.a. die Förderung von Gestaltungseinrichtungen vorgesehen. 

9. Bundeszuschuß zur Waldbrandversicherung 

Entsprechend den Bestimmungen des § 147 Forstgesetz 1975 sollen durch 

einen Zuschuß aus Bundesmitteln die Waldbrandversicherungsprämien verbilligt 

werden. 
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VERBESSERUNG DER STRUKTUR UND BETRIEBSWIRTSCHAfT 

10. Landwirtschaftliche Regionalförderung in Berg- und Problemgebieten 

Zweck der landwirtschaftlichen Regionalförderung ist die einzelbetrieb­

liche Förderung (auch Almen) in den Berg- bzw. landwirtschaftlichen Problem­

gebi eten (z. B. Gebi ete an der Ostgrenze , Gebi ete mit Klei nbetriebsstruktur 

und ungenüge:nden Zuerwerbsmögl ichkeiten, Wachau, Gebiete mit unzureichender 

Infrastruktur). Hiebei wird eine Koordinierung mit den anderen landwirt­

schaft 1 i chen und auch außerl andwi rtschaft 1 i chen Förderungsmögl i chkei ten an­

gestrebt, damit eine nachhaltigte Sanierung dieser Regionen bestmöglich er­

reicht werden kann. 

Die Einzelmaßnahmen ( Investitionsförderung) reichen, unter Berücksichti­

gung der Leistungsfähigkeit der Betriebe und der regionalen sowie örtlichen 

Verhältnisse, von agrarischen Maßnahmen bzw. infrastrukurellen bis zur 

Hebung der Lebensqualität (Verbesserung der Grundlagen der Betriebe, wie 

Wegebau, Elektrifizierung, Hauswasserversorgung, Bau und Verbesserung von 

Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung auf 

dem Gebiet der Bodennutzung und der darauf aufgebauten Zweige der 

Veredelungswirtschaft und Maßnahmen zur Verbesserung der 

arbeitswirtschaftlichen Verhältnisse) bis zu den Maßnahmen zur Schaffung von 

Zuerwerbsmöglichkeiten (bäuerliche Gästebeherbergung). 

Weiters ist auch auf di e Bemühungen zur Umwandl ung von 1 andwi rtschaft 1 ich 

nicht mehr genutzten Grundstücken in Wald hinzuweisen. Als Anreiz für die 

Neuaufforstung solcher Flächen wird dem Grundeigentümer deshalb, weil die 

Flächen auf längere Zeit (20 bis 30 Jahre) keinen oder nur einen sehr 

geringen Ertrag abwerfen, eine einmalige Prämie von 2.000 S/ha geleistet. 

Eine Erhöhung des Förderungseffektes dieser Maßnahmen ist jedoch von einem 

Zusammenwirken aller für diese Gebiete in Betracht kommenden Wirtschafts­

faktoren, dementsprechend auch von dem konzeptiven Einbinden in Förderungs­

möglici keiten der übrigen Wirtschaftsgruppen, abhängig. 

11. Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 

Die zunehmende Motorisierung, die steigenden Ansprüche an das Wegenetz 

sowie die Verschärfung der Konkurrenzbedingungen erfordern eine mögl ichst 
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rasche verkehrsmäßige Erschließung der noch nicht erschlossenen ländlichen 

Gebiete durch Weganlagen (Hoferschließung und Erschließung der 

Wirtschaftsflächen) . Diese Anlagen dienen in erster Linie dem An- und 

Abtransport von Produktionsmitteln und Erntegütern. Erst die 

Verkehrserschließung ermöglicht die volle Mechanisierung sowie die 

Marktorientierung der landwirtschaftlichen Betriebe. Zugleich bietet sie 

frei werdenden Arbeitskräften durch Verkürzung der Wegzeiten mit Hilfe 

moderner Verkehrsmittel die Möglichkeit, einem außerlandwirtschaftlichen 

Zuerwerb in Tagespendl erentfernung nachgehen zu können. In vermehrtem Maß 

trägt sie zur Erschließung der Erholungslandschaft und insbesondere zur 

Intensivierung des Fremdenverkehrs sowie des örtlichen Gewerbes bei und ist 

außerdem für die Ausbildung und die soziale Lage der ländlichen Bevölkerung 

von großer Wichtigkeit. Wie aus der Benützung der Wege geschlossen werden 

kann, gewinnen sie für den außerlandwirtschaftlichen Bereich bzw. für die 

Gesamtwirtschaft des ländlichen Raumes immer mehr an Bedeutung. 

Nach neuesten Erhebungen der Bundes 1 änder und unter Berücks i cht i gung der 

Zahl der inzwischen angeschlossenen Höfe dürften Ende 1983 rund 21. 000 land­

wirtschaftliche Betriebe (davon etwa 12. 500 Bergbauernbetriebe) noch nicht 

bzw. nicht entsprechend verkehrsmäßig erschlossen sein. 

Außer Bundesbeiträgen sind auch Agrarinvestitionskredite erforderl ich, um 

die zeitgerechte Aufbringung der Interessentenleistung zu ermöglichen. 

12. Forstliche Bringungsanlagen 

Durch die stei gen den Ho 1 zwerbungskosten und den Mangel an Arbeitskräften 

ist die Forstwirtschaft gezwungen, die Möglichkeiten der Rationalisierung 

durch moderne Holzernteverfahren voll auszuschöpfen. Dies ist jedoch nur 

dann möglich, wenn geeignete Bringungsanlagen zur Verfügung stehen. Es kommt 

daher dem forcierten Ausbau von Forststraßen besondere Bedeutung zu, um 

Reserven zu erschließen und die Industrie in ausreichendem Maß mit dem 

qualitativ hochwertigen Rohstoff Holz versorgen zu können. Ein leistungs­

fähiges Wegenetz dient auch dazu, die übrigen Funktionen des Waldes, also 

auch die Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung, zu stärken. 

Durch die Mittel des Grünen Planes (Beihilfen und Zinsenzuschüsse zu 

Agrarinvestitionskrediten) soll eine Beschleunigung des Wegebaues erzielt 

werden. Der regionale Schwerpunkt liegt in den Berglagen, da gerade diese 

Gegenden den größten Nachholbedarf haben. 
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13. Telefonanschlüsse und Elektrifizierung ländlicher Gebiete 

Vorrangig förderungswürdig ist der Ausbau des ländlichen Telefonnetzes in 

Streulagen des Berg- und Grenzgebietes, weil das Telefon immer mehr auch zu 

einem landwirtschaftlichen Betriebsmittel geworden ist, jedoch die Anschluß­

kosten besonders in Einzel- und Streulagen sehr beträchtlich sind. 

Ende 1983 werden voraussichtlich noch rund 500 landwirtschaftliche 

Betriebe ohne Stromversorgung sein. Diese Betriebe sind nicht in der Lage, 

rationell und konkurrenzfähig zu wirtschaften. Die Förderung der 

Elektrifizierung landwirtschaftlicher Betriebe mit Bundesmitteln ist daher 

eine Aufgabe, die auch zur Erhaltung der Siedlungsdichte im ländlichen Raum 

beitragen kann. 

14. Agrarische Operationen 

Ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Agrarstruktur wird durch die 

Agrarischen Operationen geleistet, deren wichtigste Maßnahme die Zusammen­

legung landwirtschaftlicher Grundstücke ist. Ihre Aufgabe besteht darin, 

unter Bedachtnahme auf ökologische Zusammenhänge durch die Zusammenfassung 

des Splitterbesitzes große Nutzflächen zu schaffen, die für rationale 

Arbeitsmethoden geeignet sind. Im Zug der Verfahren werden zur Erschließung 

dieser Nutzflächen alle gemeinsamen Anlagen (Wege, Gräben, Brücken u.ä.) 

ausgebaut und weitere Verbesserungsmaßnahmen zur Regelung des 

Wasserhaushaltes, zur Gel ändegestaltung und zum Schutz des Bodens 

durchgeführt, um den günst i gs ten Effekt zu errei chen. Di e Neuordnung der 

Flur sichert die Erhaltung der Kulturlandschaft und verhindert die Ent­

stehung von Brachflächen. Deshalb ist es auch wichtig, in den bereits zusam­

mengelegten Gebieten die Ausbaurückstände, die auf 1.700 km Wege angewachsen 

sind, abzubauen. Obwohl die Agrarischen Operationen in die Länderkompetenz 

fallen, stellt auch der Bund Förderungsmittel zur Verfügung. 

Um die Nachteile, die einzelnen Beteiligten durch größere Grundabtretungen 

erwo�hsen, mildern zu können, werden Zusammenlegungen oder Flurbereinigungen 

oft im Zusammenhang mit Bauvorhaben im öffentlichen Interesse - Autobahnen, 

Straßen, Wasserbauten u.ä. - durchgeführt. In diesem Fall dienen sie nicht 

allein der Verbesserung der Agrarstruktur, sondern auch der Raumordnung des 

betreffenden Gebietes. 

15. Siedlungswesen 

Die Maßnahmen des "Landwirtschaftlichen Siedlungswesens" haben im Sinn des 

Landwirtschaftlichen Siedlungs-Grundsatzgesetzes, BGB1. Nr. 79/1967, in der 
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Fassung des Bundesgesetzes BGB 1 .Nr. 35811971, durch Verbesserung der Agrar­

und Besitzstruktur die Schaffung und Erhaltung wettbewerbsfähiger bäuer­

licher Betriebe zum Ziel. Zur Erreichung dieses Zieles ist die Förderung von 

Baumaßnahmen und des Ankaufes von Liegenschaften vorgesehen. 

Bei den Baumaßnahmen handelt es sich vor allem um solche, die in Realtei­

l ungsgebi eten bzw. im Zug von Agrarverfahren durchgeführt werden müssen und 

im öffentlichen oder allgemeinen Interesse liegen. Zu erwähnen sind die 

Auflösung materieller Teilungen und die Aussiedlung von Wohn- und 

Wirtschaftsgebäuden aus wirtschaftl ich ungünstigen bzw. beengten Orts- oder 

Hofl agen in Frage, wobei aus Gründen des Immi ss ionsschutzes ei ne Verlegung 

u.a. von Schweine- oder Geflügelstallungen aus dem verbauten Gebiet immer 

notwend i ger und vom Fremdenverkehr sowi e Umweltschutz gefordert wi rd. Dem 

ei nzel nen Landwi rt können Zinsenzuschüsse zu Agrari nvest it ionskrediten 

gewährt werden. 

Der Ankauf von Liegenschaften dient der Aufstockung bestehender bäuer­

licher Betriebe mit Grundstücken, Gebäuden, Anteils- und Nutzungsrechten, 

der überführung lebensfähiger auslaufender Betriebe in das Eigentum von ge­

eigneten Bewerbern, insbesondere von weichenden Bauernkindern und Land­

arbeitern, sowie der Umwandlung von Pacht in Eigentum. Beim Ankauf kann der 

Förderungswerber nur Agrari nvest it i onskred ite in Anspruch nehmen. Auf grund 

ho her Grundstückspreise wird diese Förderungsmaßnahme aber nur eingeschränkt 

durchgeführt. 

16. Besitzstrukturfonds 

Mit Bundesgesetz vom 9. Juli 1969, BGB 1 .Nr. 298, in der geltenden Fassung, 

mit dem Maßnahmen zur Verbesserung der Bes itzstruktur bäuer 1 i cher Betri ebe 

gefördert werden, wurde die Errichtung eines "Bäuerlichen Besitzstruktur­

fonds" beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft vorgesehen. Er 

stellt ein Sondervermögen des Bundes dar und wird vom Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft verwaltet. 

Der Fonds hat die Verbesserung der Besitzstruktur in der Landwirtschaft 

zum Zweck. Di e Z i e 1 setzung ist auf di e Erhaltung wettbewerbsfähi ger bäuer­

licher Betriebe gerichtet. 

Mit den Förderungsmaßnahmen des Besitzstrukturfonds sollen die Siedlungs­

träger in die Lage versetzt werden, anfallenden Grund und Boden durch Kauf 

oder Pacht aufzufangen, bereitzuhalten, erforderlichenfalls Neueinteilungen 

oder Umwidmungen vorzubereiten, um im Weg einer stärkeren Bodenmobilität zur 

Erhaltung und Festigung des bäuerlichen Betriebes beitragen zu können. 
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Die Zweckzuschüsse des Fonds werden unter der Voraussetzung zuerkannt, daß 

den Siedlungsträgern aus Landesmitteln mindestens ein Betrag in halber Höhe 

des Förderungszuschusses zur Verfügung gestellt wird. Die Maßnahmen des 

Besitzstrukturfonds sind nicht mehr zu intensivieren. 

ABSATZ- UND VERWERTUNGSMASSNAHMEN 

17. Verbesserung der Marktstruktur 

Mit der gestiegenen Marktleistung der Landwirtschaft, den gehobenen Quali­

tätsansprüchen der Verbraucher, dem verstärkten Zwang zur überregionalen 

Vermarktung, aber auch der Nutzung der gegebenen Mögl ichkeiten der 

Di rektvermarktung, der Entwick 1 ung im Verwertungs- und Handel sberei ch, wi e 

auch dem verschärften Wettbewerb mit dem Aus 1 and haben auch di e Maßnahmen 

zur Verbesserung des Absatzes und der Verwertung landwirtschaftlicher 

Produkte große Bedeutung erlangt. 

Mit Hilfe der Mittel des Grünen Planes für die Verbesserung der 

Marktstruktur soll vor allem die Finanzierung der Errichtung jener Anlagen 

oder des Ausbaues von Einrichtungen erleichtert werden, die insbesondere 

dazu dienen, verbesserte und längerfristig gesicherte Absatzmöglichkeiten 

für die Erzeugnisse einer möglichst großen Zahl land- und 

forstwirtschaftlicher Betriebe zu schaffen, das Angebot an 

landwirtschaftlichen Produkten stärker zusammenzufassen, zu vereinheitlichen 

und qualitativ zu verbessern, eine marktgerechte Lagerung, Sortierung und 

Verpackung, eine kostengünstige Verwertung sowie eine rationelle Vermarktung 

zu erreichen. Die Maßnahmen dienen auch dem Mengenausgleich und helfen, eine 

kontinuierliche Beschickung des Marktes im Interesse der Erzeuger und 

Verbraucher zu sichern. In besonderen Fällen sollen Interventionsmaßnahmen 

auf dem Markt (Marktentlastungsmaßnahmen) ermöglicht werden. Weiters sind 

organisatorische Vorkehrungen zu treffen und technische Einrichtungen zu 

schaffen, um die Landwirtschaft bei der Erschl ießung, Sicherung und 

Ausweitung des inländischen Marktes und des Exportes zu stärken. Dazu 

gehören Maßnahmen zur Verbesserung der Produktionsstruktur und der 

Angebotsstellung der Landwirtschaft sowie der Produktfindung. 

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur sollen vor allem auf 

Vorhaben gerichtet sein, die einer möglichst großen Zahl von 

landwirtschaftl ichen Betrieben zugute kommen. In der Regel werden es 

Vorhaben von Interessentengemeinschaften der Land- und Forstwirtschaft, 
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Zusammensch 1 üsse von Produzenten und regi ona 1 en oder zentralen Absatz- und 

Verwertungsei nri chtungen sei n, die mit der Vermarktung von besonders prei s­

empfindl ichen Agrarprodukten befaßt sind oder bei denen es sich um kapital­

schwache Neugründungen handelt. Es so 1 1  aber be i der Gewährung von Agrar­

investitionskrediten darauf geachtet werden, daß solche Kredite vorwiegend 

zur Fortführung oder Fertigstellung begonnener Investitionsprojekte bereit­

zustellen sind. 

18. Maßnahmen für Werbung und Markterschließung 

Unter Bedingungen des Käufermarktes und bei zunehmender Verschärfung der 

Konkurrenz beim Absatz landwirtschaftlicher Produkte ist es erforderlich, 

das Angebot bestmögl ich den Marktbed i ngungen anzupassen, die Absatzmögl i ch­

keiten auf dem In 1 andsmarkt weitestgehend auszuschöpfen und den Absatz auf 

ausländischen Märkten zielbewußt zu erhalten und weitere zu erschließen. Es 

ist daher notwendig, die Kenntnis der Märkte durch einen weiteren Ausbau der 

Marktbeobachtung, der Markt- und Preisberichterstattung und der Marktfor­

schung laufend zu verbessern und eine verstärkte Information und Werbung im 

In- und Ausland - insbesondere auch durch die Beschickung in- und auslän­

discher Messen - zu betreiben. Im besonderen wird bei der Förderung des 

Rinderabsatzes auch zu trachten sein, den Rinderexport auf eine breitere 

Auffächerung der Absatzmärkte zu stell en und für andere tierische Produkte 

Voraussetzungen für einen Export zu schaffen. Die für eine erfol greiche 

Werbung und Markterschließung für Produkte und Leistungen der Landwirtschaft 

erforderlichen Mittel können allerdings von den zahlreichen Mittel- und 

Kleinbetrieben und den mit dem Absatz ihrer Produkte befaßten Unternehmungen 

allein nicht aufgebracht werden. Je besser die Produktion mit den Konsumer­

fordernissen in Einklang gebracht werden kann, desto billiger werden die 

Marktentlastungsmaßnahmen gestaltet werden können. Mittel für die Aufklärung 

und Werbung werden sich daher sowohl für die jeweil s zu verfolgenden Produk­

tionstendenzen als auch für die Absatzmaßnahmen als notwendig und ökonomisch 

erweisen. 

FORSCHUNGS- UND BERATUNGSWESEN 

19. Forschungs- und Versuchswesen 

Die vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft geförderten 

Forschungsvorhaben umfassen die zweckorientierte und angewandte Forschung 

auf den Gebieten der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, insbesondere auch 

innovative Projekte. 
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Zur Durchführung der Forschungs- und Versuchs aufgaben werden im Weg eines 

arbeitsteiligen Programmes alle hiefür geeigneten Kräfte, auch die von Uni­

versitäten, eingeladen. Besonders werden hiefür jedoch die ressorteigenen 

Versuchsanstalten herangezogen. Für die Bearbeitung umfangreicher und insbe­

sondere multidisziplinärer Forschungsaufgaben, wie sie vor allem in den 

Sachbereichen Tiergesundheit, Pflanzenschutz, Ernährungswirtschaft und 

Agrarökonomik anfallen, sind auch laufende Koordinierungsmaßnahmen von 

großer Bedeutung. 

Mit Hilfe der Mittel des Grünen Planes soll sowohl eine Ausweitung der 

Forschung als auch eine verstärkte Konzentration der Kräfte und Mittel auf 

die aktuellen Forschungsaufgaben, die in einem Forschungsprogramm in ko­

operativer Weise zu erstellen sind, erreicht werden. 

20. Beratungswesen 

Durch die Verschärfung der marktwirtschaftlichen Bedingungen, des raschen 

technischen Fortschrittes und der zunehmenden Umweltbelastung steigt der 

Beratungsbedarf der Landwi rte trotz immer besserer Ausbi 1 dung we iter an. 

Neue Problembereiche sind ebenfalls zu bewältigen, \'/ie z. B.: "Ökologie­

Ökonomik", Energie, sozioökonomische Fragen etc.; aber auch in den traditio­

ne 1 1  en Berei chen der Beratung sind ständ ig neue Inhalte verstärkt wahrzu­

nehmen, z. B. auch die Planung und Durchführung von Beratungsaktivitäten im 

Zusammenhang mit der Milchmarktordnung. 

Obwohl Angelegenheiten der land- und forstwirtschaftl ichen Berufsvertre­

tungen in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache sind, werden auch Mittel 

des Grünen Planes bereitgestellt, um die Finanzierung der sich hieraus erge­

benden Aufgaben auf dem Gebiete der betriebswirtschaftlichen, sozioökono­

mi schen und marktwi rtschaft 1 i chen Beratung, der überbetrieb 1 i chen Zusammen­

arbeit, der weiteren Verbesserung der Infrastruktur und der vielfältigen 

Fragen im produktionstechnischen Bereich zu ermöglichen, den Stand der 

Beratungskräfte weiter zu sichern und außerdem zur Weiterbildung der 

Beratungskräfte beizutragen. 

SOZIALPOLITISCHE MASSNAHMEN 

21. Landarbeiterwohnungen 

Die Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues hat zum Ziel, die notwendigen 

Arbeitskräfte in der Nähe der agrarischen Produktionsgebiete zu halten. Eine 
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Beobacht ung der Abwanderung zeigt nämlich, daß nicht nur jene Di�nstnehmer 

ihren Beruf aufgeben, die durch den Strukt urwandel in der Land- und Forst­

wirtschaft freigesetzt werden. 

Neben der Aussicht auf einen besseren Verdienst liegt die Ursache für die 

Aufgabe der land- und forstwirtschaftlichen Berufstätigkeit in den unzu­

re ichenden Wohnverhältn i ssen auf dem Land. Der vorgesehene Förderungs kred it 

soll daher zur Errichtung und Verbesserung von Eigenheimen und Dienst­

wohnungen für die in der Land- und Forstwirtschaft benötigten Arbeitskräfte 

verwendet werden. Die Schaffung von den heutigen Erfordernissen entsprechen­

dem Wohnraum für land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer in der Nähe der 

agrarischen Produktionsgebiete dient aber nicht nur der Sicherung von 

Arbeitskräften in ländlichen Regionen, sondern wirkt auch einer Entvölkerung 

dieser Gebiete entgegen. Bei der Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues 

handelt es sich daher um agrarpolitische Maßnahmen mit sozialpolitischem und 

regionalpolitischem Eff�kt, die auch im Interesse einer wirksamen 

Raumordnungspolitik liegen. Bei der Vergabe der Förderungsmittel wird darauf 

geachtet, daß grundsätzlich nur solche land- und forstwirtschaftliche 

Dienstnehmer gefördert werden, die in Gebieten wohnen, in denen genügend 

Arbeitsplätze in der Land- und Forstwirtschaft vorhanden sind. 

In den Förderungsrichtlinien ist sowohl die Gewährung von nichtrückzahl­

baren Beihilfen als auch von zinsverbilligten Darlehen vorgesehen; auch eine 

Kombination bei der Förderungsarten ist zulässig. 

22. österreichische Bauernhilfe 

Für unverschuldet in Not geratene und sich in großen wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten befindliche Betriebe werden im Rahmen der österreichischen 

Bauernhilfe Beihilfen gewährt. 

KREDITPOLITISCHE MASSNAHMEN 

23 . Zinsenzuschüsse 

Die Verbilligung und Sicherung von Investitionskrediten für die Land- und 

Forstwirtschaft ist eine Voraussetzung für die weitere Rational isierung und 

Modernisierung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im 
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Interesse der Gesamtwirtschaft. Es sind daher im Rahmen der Maßnahmen gemäß 

§ 10 des Landwirtschaftsgesetzes die zur Verbi 1 1  igung der Kredite des pri­

vaten Kapitalmarktes notwendigen Zinsenzuschüsse bereitzustellen. 

Der angeführte Zinsenzuschuß im Rahmen der Maßnahmen gemäß § 10 des Land­

wirtschaftsgesetzes dient zur Zinsverbilligung für die bis Ende 1983 verge­

benen, aber no.ch aus haftenden sowie für die 1984 zu vergebenden Agrarin­

vestitions-, Agrarsonder- und sonstiger zinsbegünstigter Kredite. 

Durch den Zinsenzuschuß des Bundes sollen die Agrarinvestitionskredite 

1984 für die Darlehensnehmer auf ein wirtschaftlich vertretbares Ausmaß 

gesenkt werden, wobei der Zinssatz für Agrarinvestitionskredite ab dem Jahr 

1983 floatet. Die Bruttozinskondition ist an die Sekundärmarktrendite gebun­

den. Der Zinssatz errechnet sich aus der Sekundärmarktrendite plus einem Zu­

schlag von 1, 25 %. 

Der Bund leistet bei einzelbetrieblichen Investitionen in Bergbauern­

betrieben sowie in Betrieben, die in den Gebieten des Grenzland- und des 

Wachau- Sonderprogrammes liegen, weiters bei sämtlichen al mwirtschaftlichen 

Invest it ionsvorhaben, sowie bei Konso 1 i d i erungskrediten ei nen Zi nsenzuschuß 

von 50 % des jeweils gültigen Brutto- Zinssatzes. Für sonstige Darlehen 

werden 3 6  % des jeweils gültigen Bruttozinssatzes als Zinsenzuschuß gewährt. 

Bei best immten Sparten (Landarbeiterwohnungsbau , Neu- und Auss i edl ungen 

sowie Auslösungen materieller Teilungen, Besitzaufstockungsmaßnahmen und 

Aufforstungen) oder bestimmten Betrieben (bauliche Maßnahmen in Bergbauern­

betrieben) sowie bei Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur ist die 

Laufzeit der Darlehen, für die Zinsenzuschüsse geleistet werden, der unter­

schiedlichen Leistungsfähigkeit angepaßt. Bei landwirtschaftlichen Maschinen 

ist die Laufzeit der Kredite mit Rücksicht auf die kürzere Verwendungszeit 

mit 5 Jahren festgesetzt. 

Die Landwirtschaft hat sich an die sich ständig ändernden technischen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse anzupassen. Zur Erleichterung des Anpassungs­

prozesses durch Mechanisierung und Rationalisierung werden im Rahmen der 

ASK- Aktion an land- und forstwirtschaftliche Betriebe kurz- und 
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mittelfristige Kredite zur Verfügung gestellt. Die Kredite werden insbeson­

dere für den Ankauf landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte verwendet. Das 

roulierende Kreditvolumen umfaßt 600 Millionen Schilling, der Zinsenzuschuß 

beträgt für Agrarsonderkredite 2 %. 

In ei ne Sonder akt i on zur Schaffung zusätzl i ehen Lagerraumes für 

ernährungswirtschaftlich wichtige Güter einbezogene Kredite werden um 3 ,5 % 

verbill i gt. 

GRENZLANDSONDERPROGRAMME 

24. Grenzlandsonderprogramme 

Bereits im Grünen Bericht 1970 wurde auf die Notwendigkeit eines Grenz­

landprogrammes in Ostösterreich hingewiesen. Veranlassung gaben hiezu insbe­

sondere die Bevölkerungsentwicklung, die infra- und agrarstrukturellen 

Gegebenheiten sowie die daraus resultierende Einkommenslage der Betriebe und 

die wirtschaftliche Schwäche der zumeist agrarisch orientierten Gebiete ent­

lang der geschlossenen Ostgrenze. 1974 wurde mit dem Grenzlandsonderprogramm 

in Niederösterreich begonnen, 1975 sind Teile von Kärnten in die Grenzland­

förderung ei nbezogen worden. 1976 wurden di e Grenzl andsonderprogramme erst­

mals in sämtlichen Bundesländern an der Ostgrenze durchgeführt. 

Als Grundlage für die Festlegung des Programmgebietes dient eine im Rahmen 

der österreichischen Raumordnungskonferenz erfolgte Abgrenzung, wonach sämt­

liche politische Bezirke, die direkt an der Ostgrenze liegen, sowie die 

politischen Bezirke Zwettl und Fürstenfeld, denen infolge ihrer Randlage 

Grenzlandcharakter zukommt, als "Ostgrenzgebiet" gelten. Für Niederöster­

reich wurde aufgrund der heterogenen agrarischen Verhältnisse im Grenzgebiet 

eine Einteilung nach Gerichtsbezirken vorgenommen. 

Ziel der Grenzlandförderung ist es, durch einen verstärkten und gezielten 

Ei nsatz von Förderungsmittel n die regi ona le Wi rtschaftskraft di eser Gebi ete 

zu stärken und damit auch zur Sicherung der Siedlungsdichte beizutragen. Die 

Förderungsmittel des Bundes werden nur unter der Auflage bereitgestellt, daß 

für das Grenzl andsonderprogramm von den Ländern ei n zumi ndest gl ei ch ho her 

Beitrag geleistet wird. 
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Für 1984 sind fol gende Förderungsmittel vorgesehen: 

Bundesmittel AlK 
( Zuschüsse) 

Mi 1 1  ionen Schil l ing 

Burgenl and 20 45 

Kärnten 15 40 

Niederösterreich 3 0  90 

Oberösterreich 10 65 

Steiermark 25 80 

Die Mittel für 1984 dienen zur Fortsetzung der für fünf Jahre vorgesehenen 

Sonderprograrnrne. 

Die verfügbaren Förderungsmittel werden für l andwirtschaftl iche Maßnahmen 

unter Einhal tung der jeweil s gel tenden Sonderrichtl inien und für forstl iche 

Maßnahmen gemäß den Best immungen des Forstgesetzes 1975 vorrangi g für Maß­

nahmen zur Verbesserung der agrarischen Infrastruktur sowie der Wohn- und 

Wirtschaftsgebäude eingesetzt. 

BERGBAUERNSONDERPROGRAMM 

25. Bergbauernsonderprograrnrn 

Die Förderung der Bergbauern stel l t  einen Schwerpunkt der Agrarpol itik der 

Bundesregierung dar. 

Das Ziel der Pol itik für die Berggebiete und die übrigen entsiedlungsge­

fährdeten Gebiete ist es, die Funktionsfähigkeit dieser Räume zu erhal ten. 

Durch gesamtheitl ich ausgerichtete Maßnahmen ist die erforderl iche Hil fe­

stel l ung dafür zu geben, daß auch in Zukunft ein wirtschaftl ich gesunder, 

gesel l schaftl ich und kul turel l l ebendiger und ein mögl ichst intakter, die 

naturnahe Umwe l t  bewahrender Al penraum sei nen wi cht i gen Beitrag zur Si che­

rung der Lebensinteressen der gesamten österreichischen Bevöl kerung l eisten 

kann. 

Eine nachhal tige Existenzsicherung der bäuerl ichen Betriebe durch die 

Steigerung der Produktivität, durch die Förderung des Absatzes und durch die 

Verbesserung der Mögl ichkeiten für den Zu- und Nebenerwerb ist die Voraus­

setzung zur Erhal tung einer den regional en Erfordernissen angepaßten Besied­

l ung und der Kul turl andschaft. Für diese Maßnahmen wurden auch die ent­

sprechenden Grundl agen geschaffen ( Einteil ung des Berggebietes in Erschwer-

niszonen). 
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Die 1984 zusätzlich unter diesem Titel vorgesehenen Mittel sollen diesen 

Zielsetzungen dienen. Der für 1984 aus dem Dritten Bergbauernsonderprogramm 

in Ausicht genommene Beihilfenbetrag verteilt sich auf folgende 

Schwerpunkte: 

a ) Landwirtschaftliche Geländekorrekturen 

b ) Forstliche Maßnahmen 

c ) Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung 

d ) -Landwirtschaftliche Regionalförderung 

e ) Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 

f ) Forstliche Bringungsanlagen 

g ) Telefonanschlüsse und Elektrifizierung 

h ) Bergbauernzuschuß und Rinderhaltungsprämie 

S u m m e 

Millionen Schilling: 

7, 0 

3 0, 9 

17, 0 

136, 6 

3 3 0, 0  

21, 5 

25, 0 

472, 0 

1. 040, 0 

Hinsichlich der technischen Durchführung der Maßnahmen a ) bis g ) wird auf 

die entsprechenden Erläuterungen in den vorhergehenden Abschnitten hinge­

wiesen. Bezüglich der landwirtschaftlichen Regionalförderung ist hervorzu­

heben, daß auch die Schaffung von Zu- und Nebenerwerbsmöglichkeiten unter 

besonderer Berücksichtigung des bäuerlichen Fremdenverkehrs beabsichtigt 

ist. 

Hinsichtlich des Bergbauernzuschusses ist anzuführen: 

Eine angemessene bäuerliche Besiedlung ist nicht nur für den Bestand der 

Gemeinwesen in diesen Gebieten überhaupt, sondern auch für die Erhaltung der 

Kultur- und Erholungslandschaft, die sowohl wirtschaftlich als auch für die 

Volkswohlfahrt von größter Bedeutung ist, Voraussetzung. Die Aufrechter­

haltung der Besiedlung und die nachhaltige und pflegliche Bodenbewirt­

schaftung , die wegen der naturgegebenen Standortsnachteil e mit besonderen 

kosten- und arbeitsmäßigen Erschwernissen verbunden sind, kann von den Berg­

bauern nur erwartet werden, wenn ihnen ein entsprechender Einkommenszuschuß 

gewährt wird. Der Bergbauernzuschuß wird in Anerkennung der auch im öffent-

1 ichen Interesse erbrachten Leistungen gerechtfertigt und im Hinbl ick auf 

die wachsende Bedeutung der Bewahrung der Kulturl andschaft wei ter zu ent­

wickelt. Der Erfolg und die einkommenspolitische Bedeutung dieser ·Politik 

kommen in der Tatsache zum Ausdruck, daß die öffentlichen Zuschüsse 1982 

z. B. in der Zone 3 bereits 13 % des Erwerbseinkommens ausmachten, in der 

Zone 2 waren es 7 %. Zu erwähnen ist auch, daß die Arbeiten für die 

Abgrenzung einer vierten Erschwerniszone begonnen haben. 
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Als notwendige Maßnahme im Bergbauerngebiet ist die Schaffung von Alter­

nativen im Rahmen der Anpassung der Produktion von Milch und Erzeugnissen 

aus Milch an die Aufnahmefähigkeit des Marktes anzusehen (z . B . Mutterkuh­

haltung, Milchlieferverzicht ) .  Von besonderer Bedeutung für die Einkommens­

situation ist die Förderung des Rinderabsatzes durch den Bund und die 

Länder . 

, 
.. 
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